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Produktform : Gemisch 

Name : PVC liquide 

Produktcode : ·Blanc / White KC081001 

·Beige / Sand KC081002 

·Gris / Grey KC081004 

·Bleu France / Adriatic Blue KC081005 

·Bleu pâle / Pale Blue KC081006 

·Transparent / Transparent KC081008 

·Vert Caraibe / Caribbean Green KC081012 

·Anthracite / Anthracite Grey KC081015 

·Nordic Blue / Nordic Blue KC081054 

·Aquasense Golden Riviera KC081020 

·Aquasense Granit Blue / Fidji French Coast KC081021 

·Aquasense Black Slate / Brown Basalt KC081023 

·Aquasense Calacatta Marble / White Riviera / 3D Mosaic KC081025 

·Aquasense Granit Grey / Fidji Vintage Grey / Imperial Grey KC081026 

·Aquasense Granit Sand / Imperial Sand KC081027 

·Aquasense Fidji Brown Sand / Granit Gold KC081042 

·Aquasense Granit Green / Fidji Green / Imperial Green KC081045 

·Aquasense Fidji Plus Green KC081055 

·Aquasense Fidji Plus French Coast KC081056 

·Aquasense Imperial Green KC081057 

·INFINITY Bleu pale / INFINITY Pale Blue KC081051 

·INFINITY Blanc / INFINITY White KC081052 

 

Relevante identifizierte Verwendungen 

Hauptverwendungskategorie : Industrielle Verwendung,Gewerbliche Nutzung 

Verwendung des Stoffs/des Gemischs : Klebstoffe, Dichtstoffe 
 

CGT Alkor 

75 rue Pasteur 

60140 LIANCOURT 

T 03 44 69 12 90, F 03 44 73 50 01 

judy.pinet@cgtower.com 
 

 

Land/Region Organisation/Firma Anschrift Notrufnummer Anmerkung 

Deutschland Giftnotruf der Charité - 

Universitätsmedizin Berlin 

CBF, Haus VIII (Wirtschaftgebäude), UG 

Hindenburgdamm 30 

12203 Berlin 

+49 (0) 30 19240  

 

 

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] 

Flam. Liq. 2 H225 

Eye Irrit. 2 H319 

Skin Sens. 1 H317 

Carc. 2 H351 

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens 

1.1. Produktidentifikator 

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird 

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt 

1.4. Notrufnummer 

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren 

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs 

mailto:judy.pinet@cgtower.com
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STOT SE 3 H336 

STOT SE 3 H335 

Aquatic Chronic 3 H412 

Wortlaut der Gefahrenklassen, H- und EUH-Sätze: siehe Abschnitt 16 

Schädliche physikalisch-chemische, gesundheitliche und Umwelt-Wirkungen 

Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Verursacht schwere Augenreizung. Kann vermutlich Krebs 

erzeugen (Einatmung). Kann die Atemwege reizen. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Schädlich für Wasserorganismen, kann in 

Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben. 

2.2. Kennzeichnungselemente  

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] 

Gefahrenpiktogramme (CLP) : 
 
 
 

 
GHS02 GHS07 GHS08 

Signalwort (CLP) : Gefahr 

Enthält : Tetrahydrofuran; Amorphe Kieselsäure; Isodecyldiphenylphosphit ; 4,5-Dichlor-2-octyl-2H-

isothiazol-3-on 

 
Gefahrenhinweise (CLP) : H225 - Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. 

H317 - Kann allergische Hautreaktionen verursachen. 

H319 - Verursacht schwere Augenreizung. 

H335 - Kann die Atemwege reizen. 

H336 - Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. 

H351 - Kann vermutlich Krebs erzeugen (einatmung). 

H412 - Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 

Sicherheitshinweise (CLP) : P201 - Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen. 

P202 - Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen. 

P210 - Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen 

Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. 

P240 - Behälter und zu befüllende Anlage erden. 

P261 - Einatmen von Dampf, Nebel vermeiden. 

P264 - Nach Gebrauch die Hände, Unterarme und das Gesicht gründlich waschen. 

P271 - Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. 

P272 - Kontaminierte Arbeitskleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes tragen. 

P273 - Freisetzung in die Umwelt vermeiden. 

P280 - Augenschutz, Schutzkleidung, Schutzhandschuhe tragen. 

P302+P352 - BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen. 

P303+P361+P353 - BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle 

kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen oder 

duschen. 

P304+P340 - BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte 

Atmung sorgen. 

P305+P351+P338 - BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit 

Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter 

spülen. 

P308+P313 - BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztliche Hilfe herbeiholen. 

P312 - Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM, Arzt anrufen. 

P321 - Besondere Behandlung (siehe ergänzende Erste-Hilfe-Anleitung auf diesem 

Kennzeichnungsetikett). 

P333+P313 - Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe 

hinzuziehen. 

P337+P313 - Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe 

hinzuziehen. 

P362+P364 - Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen. 

P405 - Unter Verschluss aufbewahren. 

EUH Sätze : EUH019 - Kann explosionsfähige Peroxide bilden. 

EUH071 - Wirkt ätzend auf die Atemwege. 

Zusätzliche Sätze : Nur für gewerbliche Anwender. 
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2.3. Sonstige Gefahren  

Andere Gefahren, die zu keiner Einstufung führen : Kann explosionsfähige Peroxide bilden. 

 
Enthält keine PBT und/oder vPvB-Stoffe ≥ 0,1%, bewertet gemäß REACH Anhang XIII 

 

Komponente 

Stoffe, die die PBT-Kriterien gemäß REACH Anhang 

XIII nicht erfüllen 

Tetrahydrofuran (109-99-9), Amorphe Kieselsäure (112945-52-5), 

Isodecyldiphenylphosphit , Bariumcarbonat (513-77-9)(¹), 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol (112-

34-5)(¹), Barium-4-Dodecylphenolat (93922-04-4)(¹), Phenol (108-95-2)(¹), 

Bariumdibenzoat (533-00-6)(¹) 

Stoffe, die die vPvB-Kriterien gemäß REACH Anhang 

XIII nicht erfüllen 

Tetrahydrofuran (109-99-9), Amorphe Kieselsäure (112945-52-5), 

Isodecyldiphenylphosphit , Bariumcarbonat (513-77-9)(¹), 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol (112-

34-5)(¹), Barium-4-Dodecylphenolat (93922-04-4)(¹), Phenol (108-95-2)(¹), 

Bariumdibenzoat (533-00-6)(¹) 

(¹) Stoffe in Konzentrationen unter 0,1 % und die auf freiwilliger Basis genannt werden 

 
Das Gemisch enthält keine Stoffe mit endokrinschädlichen Eigenschaften (gemäß REACH Artikel 59 Absatz 1 oder Verordnung 2017/2100 oder 

Verordnung 2018/605) in einer Konzentration von ≥ 0,1 % 

Komponente 

Stoffe sind nicht aufgrund endokrin wirkender 

Eigenschaften gemäß REACH Artikel 59 Absatz 1 in 

der Liste enthalten, oder es wurde gemäß den 

Kriterien der Delegierten-Verordnung (EU) 2017/2100 

oder der Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission 

festgestellt, dass er keine endokrin wirkende 

Eigenschaften aufweist. 

Tetrahydrofuran (109-99-9), Amorphe Kieselsäure (112945-52-5), 

Isodecyldiphenylphosphit , Bariumcarbonat (513-77-9)(¹), 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol (112-

34-5)(¹), Phenol (108-95-2)(¹), 4,5-Dichlor-2-octyl-2H-isothiazol-3-on (64359-81-5)(¹), 

Barium-4-Dodecylphenolat (93922-04-4)(¹), Bariumdibenzoat (533-00-6)(¹) 

(¹) Stoffe in Konzentrationen unter 0,1 % und die auf freiwilliger Basis genannt werden 

 

3.2. Gemische  
 

Name Produktidentifikator % Einstufung gemäß Verordnung 

(EG) Nr. 1272/2008 [CLP] 

Tetrahydrofuran 

Stoff mit nationalem Arbeitsplatzgrenzwert (DE); Stoff, 

für den ein gemeinschaftlicher Grenzwert für die 

Exposition am Arbeitsplatz gilt 

CAS-Nr.: 109-99-9 

EG-Nr.: 203-726-8 

EG Index-Nr.: 603-025-00-0 

REACH-Nr.: 01-2119444314- 

46 

>75 - <80 Flam. Liq. 2, H225 

Acute Tox. 4 (Oral), H302 (ATE=1650 

mg/kg Körpergewicht) 

Eye Irrit. 2, H319 

Carc. 2, H351 

STOT SE 3, H336 

STOT SE 3, H335 

EUH019 

Amorphe Kieselsäure CAS-Nr.: 112945-52-5 

EG-Nr.: 601-216-3 

>0- <5 Skin Irrit. 2, H315 

Eye Irrit. 2, H319 

STOT SE 3, H335 

Isodecyldiphenylphosphit EG-Nr.: 701-341-4 

REACH-Nr.: 01-2119968254- 

31 

>0- <0,5 Skin Sens. 1, H317 

STOT RE 2, H373 

Aquatic Chronic 2, H411 

Bariumcarbonat 

Stoff mit nationalem Arbeitsplatzgrenzwert (DE) 

CAS-Nr.: 513-77-9 

EG-Nr.: 208-167-3 

EG Index-Nr.: 056-003-00-2 

REACH-Nr.: 01-2119489177- 

25 

>0- <0,5 Acute Tox. 4 (Oral), H302 (ATE=1690 

mg/kg Körpergewicht) 

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen 
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Name Produktidentifikator % Einstufung gemäß Verordnung 

(EG) Nr. 1272/2008 [CLP] 

2-(2-Butoxyethoxy)ethanol 

Stoff mit nationalem Arbeitsplatzgrenzwert (DE); Stoff, 

für den ein gemeinschaftlicher Grenzwert für die 

Exposition am Arbeitsplatz gilt 

CAS-Nr.: 112-34-5 

EG-Nr.: 203-961-6 

EG Index-Nr.: 603-096-00-8 

REACH-Nr.: 01-2119475104- 

44 

>0- <0,5 Eye Irrit. 2, H319 

Phenol 

Stoff mit nationalem Arbeitsplatzgrenzwert (DE); Stoff, 

für den ein gemeinschaftlicher Grenzwert für die 

Exposition am Arbeitsplatz gilt 

CAS-Nr.: 108-95-2 

EG-Nr.: 203-632-7 

EG Index-Nr.: 604-001-00-2 

REACH-Nr.: 01-2119471329- 

32 

>0- <0,5 Acute Tox. 3 (Oral), H301 (ATE=100 

mg/kg Körpergewicht) 

Acute Tox. 3 (Dermal), H311 (ATE=660 

mg/kg Körpergewicht) 

Acute Tox. 3 (Inhalativ: Staub, Nebel), 

H331 (ATE=0,5 mg/l/4h) 

Skin Corr. 1B, H314 

Muta. 2, H341 

STOT RE 2, H373 

Aquatic Chronic 2, H411 

4,5-Dichlor-2-octyl-2H-isothiazol-3-on CAS-Nr.: 64359-81-5 

EG-Nr.: 264-843-8 

EG Index-Nr.: 613-335-00-8 

>0- <0,5 Acute Tox. 4 (Oral), H302 (ATE=567 

mg/kg Körpergewicht) 

Acute Tox. 2 (Inhalativ), H330 (ATE=0,16 

mg/l/4h) 

Skin Corr. 1, H314 

Eye Dam. 1, H318 

Skin Sens. 1A, H317 

Aquatic Acute 1, H400 (M=100) 

Aquatic Chronic 1, H410 (M=100) 

EUH071 

Barium-4-Dodecylphenolat 

Stoff mit nationalem Arbeitsplatzgrenzwert (DE) 

CAS-Nr.: 93922-04-4 

EG-Nr.: 300-141-0 

REACH-Nr.: 01-2120769878- 

27 

>0- <0,5 Acute Tox. 4 (Oral), H302 (ATE=500 

mg/kg Körpergewicht) 

Acute Tox. 4 (Inhalativ), H332 

Skin Sens. 1, H317 

Repr. 1B, H360F 

Aquatic Acute 1, H400 (M=10) 

Aquatic Chronic 1, H410 (M=10) 

Bariumdibenzoat 

Stoff mit nationalem Arbeitsplatzgrenzwert (DE) 

CAS-Nr.: 533-00-6 

EG-Nr.: 208-551-0 

REACH-Nr.: 01-2120769909- 

30 

>0- <0,5 Acute Tox. 3 (Oral), H301 (ATE=100 

mg/kg Körpergewicht) 

Acute Tox. 4 (Inhalativ), H332 (ATE=1,5 

mg/l/4h) 

Eye Dam. 1, H318 

 

Spezifische Konzentrationsgrenzwerte: 

Name Produktidentifikator Spezifische Konzentrationsgrenzwerte (%) 

Tetrahydrofuran CAS-Nr.: 109-99-9 

EG-Nr.: 203-726-8 

EG Index-Nr.: 603-025-00-0 

REACH-Nr.: 01-2119444314- 

46 

(25 ≤ C ≤ 100) Eye Irrit. 2; H319 

(25 ≤ C ≤ 100) STOT SE 3; H335 

Phenol CAS-Nr.: 108-95-2 

EG-Nr.: 203-632-7 

EG Index-Nr.: 604-001-00-2 

REACH-Nr.: 01-2119471329- 

32 

(1 ≤ C < 3) Eye Irrit. 2; H319 

(1 ≤ C < 3) Skin Irrit. 2; H315 

(3 ≤ C < 100) Skin Corr. 1B; H314 

4,5-Dichlor-2-octyl-2H-isothiazol-3-on CAS-Nr.: 64359-81-5 

EG-Nr.: 264-843-8 

EG Index-Nr.: 613-335-00-8 

(0,0015 ≤ C ≤ 100) Skin Sens. 1A; H317 

(0,025 ≤ C < 5) Skin Irrit. 2; H315 

(0,025 ≤ C < 3) Eye Irrit. 2; H319 

Wortlaut der H- und EUH-Sätze: siehe Abschnitt 16 



PVC liquide 
Sicherheitsdatenblatt 
gemäß REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2020/878 

25.11.2025 (Überarbeitungsdatum) DE - de 5/18 

 

 

 
 

 

 
 

Erste-Hilfe-Maßnahmen allgemein : BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. 

Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Einatmen : Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen. Bei Unwohlsein 

ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. 

Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Hautkontakt : Haut mit Seife und viel Wasser abwaschen. Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat 

einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. 

Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Augenkontakt : Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen 

nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. Bei anhaltender Reizung einen Augenarzt 

aufsuchen. 

Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Verschlucken : Den Mund mit Wasser ausspülen. Kein Erbrechen auslösen. Bei Unwohlsein 

Giftinformationszentrum oder Arzt anrufen. 
 

Symptome/Wirkungen nach Einatmen : Kann die Atemwege reizen. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. 

Symptome/Wirkungen nach Hautkontakt : Kann allergische Hautreaktionen verursachen. 

Symptome/Wirkungen nach Augenkontakt : Verursacht schwere Augenreizung. 

Chronische Symptome : Kann vermutlich Krebs erzeugen. 
 

Symptomatisch behandeln. 

 

 

Geeignete Löschmittel : Kohlendioxid (CO2). Sand. Pulver. 

Ungeeignete Löschmittel : Wasservollstrahl. 
 

Brandgefahr : Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. 

Explosionsgefahr : Kann explosionsfähige Peroxide bilden. 

Gefährliche Zerfallsprodukte im Brandfall : Mögliche Freisetzung giftiger Rauchgase. Kohlenstoffoxide (CO, CO2). Siliciumoxide. 
 

Löschanweisungen : Die der Hitze ausgesetzten Behälter mit Wassersprühstrahl kühlen. Das Löschwasser 

eindämmen und auffangen (umweltgefährdender Stoff). 

Schutz bei Brandbekämpfung : Nicht versuchen ohne geeignete Schutzausrüstung tätig zu werden. Vollständige 

Schutzkleidung. Umgebungsluft-unabhängiges Atemschutzgerät. 

 

 

Allgemein zu treffende Maßnahmen : Für ein geeignetes Belüftungssystem sorgen. 

Nicht für Notfälle geschultes Personal 

Notfallmaßnahmen : Den Gefahrenbereich räumen. Unbefugten Personen Zutritt untersagen. Verunreinigten 

Bereich lüften. Jede direkte Berührung mit dem Produkt vermeiden. Alle Zündquellen 

entfernen. 

Einsatzkräfte 

Schutzausrüstung : Nicht versuchen ohne geeignete Schutzausrüstung tätig zu werden. Persönliche 

Schutzkleidung verwenden, siehe Abschnitt 8. 

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen 

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen 

4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen 

4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung 

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung 

5.1. Löschmittel 

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren 

5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung 

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung 

6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren 
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Eindringen in Kanalisation und öffentliche Gewässer verhindern. 
 

Zur Rückhaltung : Zur Entsorgung in geeigneten Behältern aufsammeln. 

Reinigungsverfahren : Verschüttete Flüssigkeit absorbieren in Sand, Erde, Vermikulit. Nur funkenfreies Werkzeug 

verwenden. 
 

Weitere Angaben: siehe Abschnitt 8 "Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstung". Entsorgung verunreinigter 

Materialien: siehe Abschnitt 13: "Hinweise zur Entsorgung". 

 

 

Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung : Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen. Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise 

lesen und verstehen. Für eine gute Belüftung des Arbeitsplatzes sorgen. Jede direkte 

Berührung mit dem Produkt vermeiden. Unbefugten Personen ist der Zutritt untersagt. Die 

Handhabung darf nur durch geschultes und befugtes Personal durchgeführt werden. 

Maßnahmen gegen elektrostatische Entladungen treffen. Alle Zündquellen entfernen. Nur 

funkenfreies Werkzeug verwenden. Brand- und explosionsgeschützte elektrische 

Beleuchtung, Geräte und Belüftung. Vor Hitze schützen. Von Zündquellen fernhalten. Nicht 

rauchen. Die Produktmengen für die Bearbeitung sind auf das notwendige Minimum zu 

beschränken und die Anzahl der exponierten Arbeiter einzugrenzen. 

Hygienemaßnahmen : Bei der Arbeit nicht essen, trinken oder rauchen. Handhabung unter Beachtung guter 

Arbeitshygiene und Arbeitsschutzpraxis. Sofort nach Tätigkeiten mit dem Produkt und 

zusätzlich nochmals vor Verlassen des Arbeitsplatzes Hände waschen. 
 

Lagerbedingungen : Geschlossen an einem trockenen, kühlen und ausreichend belüfteten Ort aufbewahren. Vor 

Frost schützen. Von offenen Flammen, heißen Oberflächen und Zündquellen fernhalten. 

Vor Hitze und direkter Sonnenbestrahlung schützen. 

Lagertemperatur : 10 – 25 °C 

Zusammenlagerungsinformation : Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. 

Besondere Vorschriften für die Verpackung : In der Originalverpackung aufbewahren. 
 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

 

 

Nationale Grenzwerte für die berufsbedingte Exposition und biologische Grenzwerte 
 

Tetrahydrofuran (109-99-9) 

EU - Richt-Arbeitsplatzgrenzwert (IOEL) 

Lokale Bezeichnung Tetrahydrofuran 

IOEL TWA 150 mg/m³ 

50 ppm 

IOEL STEL 300 mg/m³ 

100 ppm 

Anmerkung Skin 

6.2. Umweltschutzmaßnahmen 

6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung 

6.4. Verweis auf andere Abschnitte 

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung 

7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung 

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten 

7.3. Spezifische Endanwendungen 

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen 

8.1. Zu überwachende Parameter 
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Tetrahydrofuran (109-99-9) 

Rechtlicher Bezug COMMISSION DIRECTIVE 2000/39/EC 

Deutschland - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz (TRGS 900) 

Lokale Bezeichnung Tetrahydrofuran 

AGW (OEL TWA) 60 mg/m³ 

20 ppm 

Überschreitungsfaktor der Spitzenbegrenzung 2(I) 

Anmerkung DFG - Senatskommission zur Prüfung gesundheitsschädlicher Arbeitsstoffe der DFG 

(MAK-Kommission); EU - Europäische Union (Von der EU wurde ein Luftgrenzwert 

festgelegt: Abweichungen bei Wert und Spitzenbegrenzung sind möglich); H - 

hautresorptiv; Y - Ein Risiko der Fruchtschädigung braucht bei Einhaltung des 

Arbeitsplatzgrenzwertes und des biologischen Grenzwertes (BGW) nicht befürchtet zu 

werden 

Rechtlicher Bezug TRGS900 

Deutschland - Biologische Grenzwerte (TRGS 903) 

Lokale Bezeichnung Tetrahydrofuran 

Biologischer Grenzwert 2 mg/l Parameter: Tetrahydrofuran - Untersuchungsmaterial: U = Urin - 

Probenahmezeitpunkt: b) Expositionsende, bzw. Schichtende - Festlegung/Begründung: 

11/2012 DFG 

Rechtlicher Bezug TRGS 903 

Bariumcarbonat (513-77-9) 

Deutschland - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz (TRGS 900) 

Lokale Bezeichnung Bariumverbindungen, löslich (außer Bariumoxid und Bariumhydroxid) 

AGW (OEL TWA) 0,5 mg/m³ (E) 

Überschreitungsfaktor der Spitzenbegrenzung 1(I) 

Anmerkung EU - Europäische Union (Von der EU wurde ein Luftgrenzwert festgelegt: Abweichungen 

bei Wert und Spitzenbegrenzung sind möglich); 13 - Eine Begründung für die Ableitung 

eines gesundheitsbasierten AGW liegt nicht vor; 10 - Der Arbeitsplatzgrenzwert bezieht 

sich auf den Elementgehalt des entsprechenden Metalls; 15 - Für die analytische 

Bestimmung wird folgende Vorgehensweise empfohlen: "Analytische Methoden zur 

Prüfung gesundheitsschädlicher Arbeitsstoffe", Band 1 "Luftanalysen", 14. Lieferung 2005, 

und "Spezielle Vorbemerkungen", Kap. 4.7.1, S. 29-30, Wiley-VCH Verlag GmbH & 

Co.KGaA, Weinheim oder "Messung von Gefahrstoffen", BGIA-Arbeitsmappe, Erich 

Schmidt Verlag, Bielefeld 

Rechtlicher Bezug TRGS900 

2-(2-Butoxyethoxy)ethanol (112-34-5) 

EU - Richt-Arbeitsplatzgrenzwert (IOEL) 

Lokale Bezeichnung 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol 

IOEL TWA 67,5 mg/m³ 

10 ppm 

IOEL STEL 101,2 mg/m³ 

15 ppm 

Rechtlicher Bezug COMMISSION DIRECTIVE 2006/15/EC 

Deutschland - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz (TRGS 900) 

Lokale Bezeichnung 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol 
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2-(2-Butoxyethoxy)ethanol (112-34-5) 

AGW (OEL TWA) 67 mg/m³ 

10 ppm 

Überschreitungsfaktor der Spitzenbegrenzung 1,5(I) 

Anmerkung EU - Europäische Union (Von der EU wurde ein Luftgrenzwert festgelegt: Abweichungen 

bei Wert und Spitzenbegrenzung sind möglich); DFG - Senatskommission zur Prüfung 

gesundheitsschädlicher Arbeitsstoffe der DFG (MAK-Kommission); Y - Ein Risiko der 

Fruchtschädigung braucht bei Einhaltung des Arbeitsplatzgrenzwertes und des 

biologischen Grenzwertes (BGW) nicht befürchtet zu werden; 11 - Summe aus Dampf und 

Aerosolen 

Rechtlicher Bezug TRGS900 

Barium-4-Dodecylphenolat (93922-04-4) 

Deutschland - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz (TRGS 900) 

Lokale Bezeichnung Bariumverbindungen, löslich (außer Bariumoxid und Bariumhydroxid) 

AGW (OEL TWA) 0,5 mg/m³ (E) 

Überschreitungsfaktor der Spitzenbegrenzung 1(I) 

Anmerkung EU - Europäische Union (Von der EU wurde ein Luftgrenzwert festgelegt: Abweichungen 

bei Wert und Spitzenbegrenzung sind möglich); 13 - Eine Begründung für die Ableitung 

eines gesundheitsbasierten AGW liegt nicht vor; 10 - Der Arbeitsplatzgrenzwert bezieht 

sich auf den Elementgehalt des entsprechenden Metalls; 15 - Für die analytische 

Bestimmung wird folgende Vorgehensweise empfohlen: "Analytische Methoden zur 

Prüfung gesundheitsschädlicher Arbeitsstoffe", Band 1 "Luftanalysen", 14. Lieferung 2005, 

und "Spezielle Vorbemerkungen", Kap. 4.7.1, S. 29-30, Wiley-VCH Verlag GmbH & 

Co.KGaA, Weinheim oder "Messung von Gefahrstoffen", BGIA-Arbeitsmappe, Erich 

Schmidt Verlag, Bielefeld 

Rechtlicher Bezug TRGS900 

Phenol (108-95-2) 

EU - Richt-Arbeitsplatzgrenzwert (IOEL) 

Lokale Bezeichnung Phenol 

IOEL TWA 8 mg/m³ 

2 ppm 

IOEL STEL 16 mg/m³ 

4 ppm 

Anmerkung Skin 

Rechtlicher Bezug COMMISSION DIRECTIVE 2009/161/EU 

EU - Biologischer Grenzwert (BLV) 

Lokale Bezeichnung Phenol 

BLV 120 mg/g Kreatinin Parameter: phenol - Medium: urine 

Rechtlicher Bezug SCOEL List of recommended health-based BLVs and BGVs 

Deutschland - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz (TRGS 900) 

Lokale Bezeichnung Phenol 

AGW (OEL TWA) 8 mg/m³ 

2 ppm 

Überschreitungsfaktor der Spitzenbegrenzung 2(II) 
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Phenol (108-95-2) 

Anmerkung EU - Europäische Union (Von der EU wurde ein Luftgrenzwert festgelegt: Abweichungen 

bei Wert und Spitzenbegrenzung sind möglich); H - hautresorptiv; 11 - Summe aus Dampf 

und Aerosolen 

Rechtlicher Bezug TRGS900 

Deutschland - Biologische Grenzwerte (TRGS 903) 

Lokale Bezeichnung Phenol 

Biologischer Grenzwert 120 mg/g Kreatinin Parameter: Phenol (nach Hydrolyse) - Untersuchungsmaterial: U = 

Urin - Probenahmezeitpunkt: b) Expositionsende, bzw. Schichtende - 

Festlegung/Begründung: 05/2013 SCOEL 

Rechtlicher Bezug TRGS 903 

Bariumdibenzoat (533-00-6) 

Deutschland - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz (TRGS 900) 

Lokale Bezeichnung Bariumverbindungen, löslich (außer Bariumoxid und Bariumhydroxid) 

AGW (OEL TWA) 0,5 mg/m³ (E) 

Überschreitungsfaktor der Spitzenbegrenzung 1(I) 

Anmerkung EU - Europäische Union (Von der EU wurde ein Luftgrenzwert festgelegt: Abweichungen 

bei Wert und Spitzenbegrenzung sind möglich); 13 - Eine Begründung für die Ableitung 

eines gesundheitsbasierten AGW liegt nicht vor; 10 - Der Arbeitsplatzgrenzwert bezieht 

sich auf den Elementgehalt des entsprechenden Metalls; 15 - Für die analytische 

Bestimmung wird folgende Vorgehensweise empfohlen: "Analytische Methoden zur 

Prüfung gesundheitsschädlicher Arbeitsstoffe", Band 1 "Luftanalysen", 14. Lieferung 2005, 

und "Spezielle Vorbemerkungen", Kap. 4.7.1, S. 29-30, Wiley-VCH Verlag GmbH & 

Co.KGaA, Weinheim oder "Messung von Gefahrstoffen", BGIA-Arbeitsmappe, Erich 

Schmidt Verlag, Bielefeld 

Rechtlicher Bezug TRGS900 

8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition  

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen 

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen: 

Entsprechend der Expositionshöhe ist eine regelmäßige medizinische Überwachung erforderlich. Expositionsdauer und eingesetzte Mengen auf 

das erforderliche Mindestmaß begrenzen. 

Persönliche Schutzausrüstung 

Persönliche Schutzausrüstung - Symbol(e): 

Augen- und Gesichtsschutz 

Augenschutz: 

Dichtschließende Schutzbrille. (EN ISO 16321) 

Hautschutz 

Haut- und Körperschutz: 

Schutzanzug 

 
Handschutz: 

Schutzhandschuhe. Butylkautschuk. Die zu verwendenden Schutzhandschuhe müssen den Vorgaben der Verordnung 2016/425 und der daraus 

resultierenden Norm ISO 374-1 entsprechen. Durchbruchzeit: Empfehlungen des Lieferanten beachten 
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Atemschutz 

Atemschutz: 

Atemschutz tragen. Filtertyp: A/P2 

Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition 

Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition: 

Produkt nicht in der Umwelt verbreiten. 

 

 

Aggregatzustand : Flüssig 

Farbe : Variabel. 

Geruch : Charakteristisch. 

Geruchsschwelle : Nicht verfügbar 

Schmelzpunkt : Nicht verfügbar 

Gefrierpunkt : Nicht verfügbar 

Siedepunkt : 65,5 °C 

Entzündbarkeit : Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. 

Explosive Eigenschaften : Kann explosionsfähige Peroxide bilden. 

Brandfördernde Eigenschaften : Nicht brandfördernd. 

Untere Explosionsgrenze : 1,8 vol % 

Obere Explosionsgrenze : 11,8 vol % 

Flammpunkt : -17 °C 

Zündtemperatur : 230 °C 

Zersetzungstemperatur : Nicht verfügbar 

pH-Wert : Nicht verfügbar 

Viskosität, kinematisch : Nicht verfügbar 

Löslichkeit : Das Material ist in Wasser fast unlöslich. 

Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (Log Kow) : Nicht verfügbar 

Dampfdruck : Nicht verfügbar 

Dampfdruck bei 50°C : Nicht verfügbar 

Dichte : Nicht verfügbar 

Relative Dichte : Nicht verfügbar 

Relative Dampfdichte bei 20°C : Nicht verfügbar 

Partikeleigenschaften : Nicht anwendbar 
 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

 

 

Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. 
 

Bei Raumtemperatur unter normalen Anwendungsbedingungen stabil. 
 

Kann explosionsfähige Peroxide bilden. 
 

Wärmequellen. Zündquellen. 
 

Nach unserer Kenntnis, keine. 

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften 

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften 

9.2. Sonstige Angaben 

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität 

10.1. Reaktivität 

10.2. Chemische Stabilität 

10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen 

10.4. Zu vermeidende Bedingungen 

10.5. Unverträgliche Materialien 
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Unter normalen Lager- und Anwendungsbedingungen sollten keine gefährlichen Zersetzungsprodukte gebildet werden. 

 

 

Akute Toxizität (Oral) : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 

Akute Toxizität (Dermal) : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 

Akute Toxizität (inhalativ) : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 

Tetrahydrofuran (109-99-9) 

LD50 oral Ratte 1650 mg/kg Körpergewicht (veröffentlichte Daten) 

LD50 Dermal Ratte > 2000 mg/kg KW/Tag (OECD-Methode 402) 

Ätz-/Reizwirkung auf die Haut : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 

Schwere Augenschädigung/-reizung : Verursacht schwere Augenreizung. 

Sensibilisierung der Atemwege/Haut : Kann allergische Hautreaktionen verursachen. 

Keimzellmutagenität : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 

Karzinogenität : Kann vermutlich Krebs erzeugen (einatmung). 

Reproduktionstoxizität : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger 

Exposition 

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter 

Exposition 

: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Kann die Atemwege reizen. 

 
: Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 

Aspirationsgefahr : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 
 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

 

 

Gewässergefährdend, kurzfristige (akut) : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 

Gewässergefährdend, langfristige (chronisch) : Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 

Tetrahydrofuran (109-99-9) 

LC50 Fische 2160 mg/l/96h (Pimephales promelas (gleich oder ähnlich wie OECD-Richtlinie 203)) 

EC50 Daphnia 3485 mg/l/48 h (Daphnia magna (Wasserfloh) (gleich oder ähnlich wie OECD-Richtlinie 

202)) 

 

 

PVC liquide 

Persistenz und Abbaubarkeit Schnell abbaubar 

 

Keine weiteren Informationen verfügbar 
 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte 

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben 

11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 

11.2. Angaben über sonstige Gefahren 

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben 

12.1. Toxizität 

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit 

12.3. Bioakkumulationspotenzial 

12.4. Mobilität im Boden 
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Komponente 

Stoffe, die die PBT-Kriterien gemäß REACH Anhang 

XIII nicht erfüllen 

Tetrahydrofuran (109-99-9), Amorphe Kieselsäure (112945-52-5), 

Isodecyldiphenylphosphit , Bariumcarbonat (513-77-9)(¹), 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol (112-

34-5)(¹), Barium-4-Dodecylphenolat (93922-04-4)(¹), Phenol (108-95-2)(¹), 

Bariumdibenzoat (533-00-6)(¹) 

Stoffe, die die vPvB-Kriterien gemäß REACH Anhang 

XIII nicht erfüllen 

Tetrahydrofuran (109-99-9), Amorphe Kieselsäure (112945-52-5), 

Isodecyldiphenylphosphit , Bariumcarbonat (513-77-9)(¹), 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol (112-

34-5)(¹), Barium-4-Dodecylphenolat (93922-04-4)(¹), Phenol (108-95-2)(¹), 

Bariumdibenzoat (533-00-6)(¹) 

(¹) Stoffe in Konzentrationen unter 0,1 % und die auf freiwilliger Basis genannt werden 
 

Keine weiteren Informationen verfügbar 
 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

 

 

Verfahren der Abfallbehandlung : Nicht in die Kanalisation oder Wasserläufe gelangen lassen. Abfälle in geeigneten und 

gekennzeichneten Behältern sammeln und unter Beachtung der örtlichen Gesetze 

entsorgen. 

Zusätzliche Hinweise : Der Anwender wird auf das mögliche Vorhandensein spezifischer gemeinschaftsrechtlicher, 

nationaler oder lokaler Entsorgungsbestimmungen aufmerksam gemacht. 

Europäisches Abfallverzeichnis (LoW, EG 

2000/532) 

: 08 04 09* - Klebstoff- und Dichtmassenabfälle, die organische Lösemittel oder andere 

gefährliche Stoffe enthalten 

HP-Code : HP3 - ‚entzündbar‘: 

– entzündbarer flüssiger Abfall: flüssiger Abfall mit einem Flammpunkt von unter 60 °C oder 

Abfälle von Gasöl, Diesel und leichten Heizölen mit einem Flammpunkt von > 55 °C und ≤ 

75 °C; 

– entzündbare pyrophore Flüssigkeiten und fester Abfall: fester oder flüssiger Abfall, der 

selbst in kleinen Mengen dazu neigt, sich in Berührung mit Luft innerhalb von fünf Minuten 

zu entzünden; 

– entzündbarer fester Abfall: fester Abfall, der leicht brennbar ist oder durch Reibung Brand 

verursachen oder fördern kann; 

– entzündbarer gasförmiger Abfall: gasförmiger Abfall, der an der Luft bei 20 °C und einem 

Standarddruck von 101,3 kPa entzündbar ist; 

– mit Wasser reagierender Abfall: Abfall, der bei Berührung mit Wasser gefährliche Mengen 

entzündbarer Gase abgibt; 

– sonstiger entzündbarer Abfall: entzündbare Aerosole, entzündbarer 

selbsterhitzungsfähiger Abfall, entzündbare organische Peroxide und entzündbarer 

selbstzersetzlicher Abfall. 

HP5 - ‚Spezifische Zielorgan-Toxizität (STOT)/Aspirationsgefahr‘: Abfall, der nach 

einmaliger oder nach wiederholter Exposition Toxizität für ein spezifisches Zielorgan 

verursachen kann oder akute toxische Wirkungen nach Aspiration verursacht. 

HP6 - ‚akute Toxizität‘: Abfall, der nach oraler, dermaler oder Inhalationsexposition akute 

toxische Wirkungen verursachen kann. 

HP7 - ‚karzinogen‘: Abfall, der Krebs erzeugen oder die Krebshäufigkeit erhöhen kann. 

HP4 - ‚reizend – Hautreizung und Augenschädigung‘: Abfall, der bei Applikation 

Hautreizungen oder Augenschä- digungen verursachen kann. 

HP14 - ‚ökotoxisch‘: Abfall, der unmittelbare oder mittelbare Gefahren für einen oder 

mehrere Umweltbereiche darstellt oder darstellen kann. 

HP15 - ‚Abfall, der eine der oben genannten gefahrenrelevanten Eigenschaften entwickeln 

kann, die der ursprüngliche Abfall nicht unmittelbar aufweist.‘ 

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung 

12.6. Endokrinschädliche Eigenschaften 

12.7. Andere schädliche Wirkungen 

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung 

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung 
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Gemäß ADR / IMDG / IATA / ADN / RID 

ADR IMDG IATA ADN RID 

14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer 

UN 1133 UN 1133 UN 1133 UN 1133 UN 1133 

14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung 

KLEBSTOFFE KLEBSTOFFE Adhesives KLEBSTOFFE KLEBSTOFFE 

14.3. Transportgefahrenklassen 

3 3 3 3 3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.4. Verpackungsgruppe 

II II II II II 

14.5. Umweltgefahren 

Umweltgefährlich: Nein Umweltgefährlich: Nein 

Meeresschadstoff: Nein 

EmS-No. (Feuer): F-E 

EmS-No. (Verschüttung): 

S-D 

Umweltgefährlich: Nein Umweltgefährlich: Nein Umweltgefährlich: Nein 

14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender  

Landtransport 

Klassifizierungscode (ADR) : F1 

Sondervorschriften (ADR) : 640D 

Begrenzte Mengen (ADR) : 5L 

Freigestellte Mengen (ADR) : E2 

Verpackungsanweisungen (ADR) : P001, IBC02, R001 

Sondervorschriften für die Verpackung (ADR) : PP1 

Sondervorschriften für die Zusammenpackung 

(ADR) 

Anweisungen für ortsbewegliche Tanks und 

Schüttgut-Container (ADR) 

Sondervorschriften für ortsbewegliche Tanks und 

Schüttgut-Container (ADR) 

: MP19 

 
: T4 

 
: TP1, TP8 

Tankcodierung (ADR) : LGBF 

Fahrzeug für die Beförderung in Tanks : FL 

Beförderungskategorie (ADR) : 2 

Sondervorschriften für die Beförderung- Betrieb 

(ADR) 

Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr (Kemler-

Zahl) 

: S2, S20 

 
: 33 

Orangefarbene Tafeln : 
 
 
 

 
Tunnelbeschränkungscode (ADR) : D/E 

 
Seeschiffstransport 

Begrenzte Mengen (IMDG) : 5 L 

Freigestellte Mengen (IMDG) : E2 

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport 
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Verpackungsanweisungen (IMDG) : P001 
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Sondervorschriften für die Verpackung (IMDG) : PP1 

IBC-Verpackungsanweisungen (IMDG) : IBC02 

Tankanweisungen (IMDG) : T4 

Besondere Bestimmungen für Tanks (IMDG) : TP1, TP8 

Staukategorie (IMDG) : B 

 
Lufttransport 

PCA freigestellte Mengen (IATA) : E2 

PCA begrenzte Mengen (IATA) : Y341 

PCA begrenzte max. Nettomenge (IATA) : 1L 

PCA Verpackungsvorschriften (IATA) : 353 

PCA Max. Nettomenge (IATA) : 5L 

CAO Verpackungsvorschriften (IATA) : 364 

CAO Max. Nettomenge (IATA) : 60L 

Sondervorschriften (IATA) : A3 

ERG-Code (IATA) : 3L 

 
Binnenschiffstransport 

Klassifizierungscode (ADN) : F1 

Sondervorschriften (ADN) : 640D 

Begrenzte Mengen (ADN) : 5 L 

Freigestellte Mengen (ADN) : E2 

Ausrüstung erforderlich (ADN) : PP, EX, A 

Lüftung (ADN) : VE01 

Anzahl der blauen Kegel/Lichter (ADN) : 1 

 
Bahntransport 

Klassifizierungscode (RID) : F1 

Sonderbestimmung (RID) : 640D 

Begrenzte Mengen (RID) : 5L 

Freigestellte Mengen (RID) : E2 

Verpackungsanweisungen (RID) : P001, IBC02, R001 

Sondervorschriften für die Verpackung (RID) : PP1 

Sondervorschriften für die Zusammenpackung 

(RID) 

Anweisungen für Tankfahrzeuge und 

Schüttgutcontainer (RID) 

Besondere Bestimmungen für Tankfahrzeuge und 

Schüttgutcontainer (RID) 

: MP19 

 
: T4 

 
: TP1, TP8 

Tankcodierungen für RID-Tanks (RID) : LGBF 

Beförderungskategorie (RID) : 2 

Expressgut (RID) : CE7 

Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr (RID) : 33 

14.7. Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten  

Nicht anwendbar 
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EU-Verordnungen 

REACH Anhang XVII (Beschränkungsliste) 
 

EU-Beschränkungsliste (REACH-Anhang XVII) 

Referenzcode Anwendbar auf Titel oder Beschreibung des Eintrags 

40. Tetrahydrofuran Stoffe, die als entzündbare Gase der Kategorien 1 oder 2, als entzündbare Flüssigkeiten 

der Kategorien 1, 2 oder 3, als entzündbare Feststoffe der Kategorie 1 oder 2, als Stoffe 

und Gemische, die bei Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickeln, der 

Kategorien 1, 2 oder 3, als selbstentzündliche (pyrophore) Flüssigkeiten der Kategorie 1 

oder als selbstentzündliche (pyrophore) Feststoffe der Kategorie 1 eingestuft wurden, und 

zwar unabhängig davon, ob sie in Anhang VI Teil 3 der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 

aufgeführt sind. 

REACH Anhang XIV (Zulassungsliste) 

Enthält keine Stoffe, die in REACH Anhang XIV gelistet sind 

REACH Kandidatenliste (SVHC) 

Enthält keine Stoffe, die auf der REACH-Kandidatenliste gelistet sind 

PIC-Verordnung (Vorherige Zustimmung nach Inkenntnissetzung) 

Enthält keine Stoffe, die in der PIC-Verordnung gelistet sind (EU 649/2012, Aus- und Einfuhr gefährlicher Chemikalien) 

POP-Verordnung (Persistente Organische Schadstoffe) 

Enthält keine Stoffe, die in der POP-Verordnung gelistet sind (EU 2019/1021, Persistente Organische Schadstoffe) 

Ozon-Verordnung (2024/590) 

Enthält keine Stoffe, die in der Ozon-Abbau-Liste gelistet sind (Verordnung EU 2024/590, Stoffe die zum Abbau der Ozonschicht führen) 

Verordnung zu Gütern mit doppeltem Verwendungszweck (Dual-Use-Verordnung) 

Enthält keine Stoffe, die in der Dual-Use-Verordnung gelistet sind 

Explosivstoff-Ausgangsstoff-Verordnung (EU 2019/1148) 

Enthält keine Stoffe, die in der Explosivstoff-Ausgangsstoff-Verordnung gelistet sind (EU 2019/1148) 

Drogen-Ausgangsstoff-Verordnung (EG 273/2004) 

Enthält keine Stoffe, die in der Drogen-Ausgangsstoff-Verordnung gelistet sind (EG 273/2004, Stoffe die bei der unerlaubten Herstellung von 

Suchtstoffen und psychotropen Substanzen verwendet werden) 

Nationale Vorschriften 

 
Deutschland 

Beschäftigungsbeschränkungen : Beschränkungen gemäß Mutterschutzgesetz (MuSchG) beachten. 

Beschränkungen gemäß Jugendarbeitsschutzgesetz (JArbSchG) beachten. 

Wassergefährdungsklasse (WGK) : WGK 3, Stark wassergefährdend (Einstufung nach AwSV, Anlage 1). 

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung  

Keine weiteren Informationen verfügbar 

 

Änderungshinweise: 

Dieses Datenblatt wurde aktualisiert (Datum siehe oben auf dieser Seite). Dieses Datenblatt wurde vollständig geändert (Änderungen wurden nicht 

gekennzeichnet). 

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften 

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das 
Gemisch 

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben 
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Abkürzungen und Akronyme: 

ADN Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf Binnenwasserstraßen 

ADR Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße 

EC50 Mittlere effektive Konzentration 

LC50 Für 50 % einer Prüfpopulation tödliche Konzentration 

LD50 Für 50 % einer Prüfpopulation tödliche Dosis (mediane letale Dosis) 

ED Endokriner Disruptor 

IATA Verband für den internationalen Lufttransport 

IMDG Gefahrgutvorschriften für den internationalen Seetransport 

OECD Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 

PBT Persistenter, bioakkumulierbarer und toxischer Stoff 

REACH Verordnung zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe, Verordnung (EG) Nr. 

1907/2006 

RID Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter 

vPvB Sehr persistent und sehr bioakkumulierbar 

 
Datenquellen : ECHA (Europäische Chemikalienagentur). Lieferanten SDB. 

 

Vollständiger Wortlaut der H- und EUH-Sätze: 

Acute Tox. 2 (Inhalativ) Akute Toxizität (inhalativ), Kategorie 2 

Acute Tox. 3 (Dermal) Akute Toxizität (dermal), Kategorie 3 

Acute Tox. 3 (Inhalativ: 

Staub, Nebel) 

Akute Toxizität (inhalativ: Staub, Nebel), Kategorie 3 

Acute Tox. 3 (Oral) Akute Toxizität (oral), Kategorie 3 

Acute Tox. 4 (Inhalativ) Akute Toxizität (inhalativ), Kategorie 4 

Acute Tox. 4 (Oral) Akute Toxizität (oral), Kategorie 4 

Aquatic Acute 1 Akut gewässergefährdend, Kategorie 1 

Aquatic Chronic 1 Chronisch gewässergefährdend, Kategorie 1 

Aquatic Chronic 2 Chronisch gewässergefährdend, Kategorie 2 

Aquatic Chronic 3 Chronisch gewässergefährdend, Kategorie 3 

Carc. 2 Karzinogenität, Kategorie 2 

Eye Dam. 1 Schwere Augenschädigung/Augenreizung, Kategorie 1 

Eye Irrit. 2 Schwere Augenschädigung/Augenreizung, Kategorie 2 

Flam. Liq. 2 Entzündbare Flüssigkeiten, Kategorie 2 

Muta. 2 Keimzell-Mutagenität, Kategorie 2 

Repr. 1B Reproduktionstoxizität, Kategorie 1B 

Skin Corr. 1 Verätzung/Reizung der Haut, Kategorie 1 

Skin Corr. 1B Verätzung/Reizung der Haut, Kategorie 1, Unterkategorie 1B 

Skin Irrit. 2 Verätzung/Reizung der Haut, Kategorie 2 

Skin Sens. 1 Sensibilisierung der Haut, Kategorie 1 

Skin Sens. 1A Sensibilisierung der Haut, Kategorie 1A 
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Vollständiger Wortlaut der H- und EUH-Sätze: 

STOT RE 2 Spezifische Zielorgan-Toxizität (wiederholte Exposition), Kategorie 2 

STOT SE 3 Spezifische Zielorgan-Toxizität (einmalige Exposition), Kategorie 3, betäubende Wirkungen 

H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. 

H301 Giftig bei Verschlucken. 

H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. 

H311 Giftig bei Hautkontakt. 

H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. 

H315 Verursacht Hautreizungen. 

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. 

H318 Verursacht schwere Augenschäden. 

H319 Verursacht schwere Augenreizung. 

H330 Lebensgefahr bei Einatmen. 

H331 Giftig bei Einatmen. 

H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen. 

H335 Kann die Atemwege reizen. 

H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. 

H341 Kann vermutlich genetische Defekte verursachen. 

H351 Kann vermutlich Krebs erzeugen (einatmung). 

H360F Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. 

H373 Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition. 

H400 Sehr giftig für Wasserorganismen. 

H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung. 

H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 

H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 

EUH019 Kann explosionsfähige Peroxide bilden. 

EUH071 Wirkt ätzend auf die Atemwege. 

 

Verwendete Einstufung und Verfahren für die Erstellung der Einstufung von Gemischen gemäß Verordnung (EG) 

1272/2008 [CLP]: 

Flam. Liq. 2 H225 Expertenurteil 

Eye Irrit. 2 H319 Berechnungsmethoden 

Skin Sens. 1 H317 Berechnungsmethoden 

Carc. 2 H351 Berechnungsmethoden 

STOT SE 3 H336 Berechnungsmethoden 

STOT SE 3 H335 Berechnungsmethoden 

Aquatic Chronic 3 H412 Berechnungsmethoden 

Sicherheitsdatenblatt (SDB), EU 

Diese Informationen basieren auf unserem aktuellen Wissen und sollen das Produkt nur im Hinblick auf Gesundheit, Sicherheit und 

Umweltbedingungen beschreiben. Sie dürfen also nicht als Garantie für spezifische Eigenschaften des Produktes ausgelegt werden. 


